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Satzung der Dr. Seyboth Stipendienstiftung in
Regensburg

Vom 8. Oktober 1984
(AMBl. Nr. 43 vom 22. Oktober 1984, geänd. durch Satzung vom 5. Juli 1991, AMBl. Nr. 28 vom 15. Juli 1991)
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Aufgrund der von Frau Dr. Käthe Seyboth verfügten
Schenkung mit Auflage vom 22.10.1968 beschloß der
Stadtrat in seiner Sitzung vom 24.10.1968 die An-
nahme der Schenkung zum Zwecke der Gründung
einer nichtrechtsfähigen Stiftung.

Der Stiftung wird von der Stadt Regensburg gemäß
Art. 23 Abs. 1 und Art. 84 der Gemeindeordnung für
den Freistaat Bayern folgende Satzung gegeben:

§ 1
Name, Rechtsstand, Sitz

Die Stiftung führt den Namen "Dr. Seyboth Stipen-
dienstiftung". Sie ist eine nichtrechtsfähige (fidu-
ziarische) örtliche Stiftung mit dem Sitz in Re-
gensburg.

§ 2
Stiftungszweck und förderfähiger Personenkreis

(1) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmit-
telbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne
der §§ 52, 53 und 59 der Abgabenordung durch die
Gewährung von Stipendien an Studenten der Univer-
sität Regensburg, die in Regensburg geboren sind.
Student ist, wer an der Universität Regensburg als
solcher immatrikuliert ist. Gaststudierende sind nicht
Studenten.

(2) Die Auswahl der Studenten erfolgt nach der Be-
dürftigkeit, den Schulleistungen (Reifezeugnis) und
der besonderen Veranlagung der Bewerber.

(3) Bei der Überprüfung der Bedürftigkeit ist neben
eigenen Einkünften des Bewerbers, die tatsächlich er-
zielt werden oder auf die ein Rechtsanspruch besteht
(z.B. Leistungen nach dem Bundesausbildungsförde-
rungsgesetz, Ansprüche nach dem Bundesversor-
gungsgesetz oder der Reichsversicherungsordnung),
auch das Einkommen der dem Bewerber gegenüber
unterhaltspflichtigen Personen zu berücksichtigen.
Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz
bleiben dabei außer Betracht. Bewerbern, bei denen
ein oder beide Elternteile verstorben sind, ist bei im
übrigen gleichen Förderungsvoraussetzungen der
Vorzug vor anderen Bewerbern zu geben.

(4) Bewerbern, die Anspruch auf eine staatl. oder
städt. Begabtenförderung haben, kommen für ein Sti-
pendium nicht in Betracht.

(5) Theologiestudenten beider Konfessionen sind
von der Förderung ausgeschlossen.

(6) Die Konfessionszugehörigkeit ist bei der
Auswahl der Bewerber zunächst nicht
ausschlaggebend; jedoch ist bei Vorliegen gleicher
Fördungsvoraussetzungen Studenten, die der
evangelisch-lutherischen Konfession angehören, der
Vorzug zu geben.

(7) Etwaige Überschüsse dürfen nur für satzungs-
mäßige Zwecke verwendet werden. Es darf keine
Person durch Ausgaben, die den Zwecken der Stiftung
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Zu-
wendungen begünstigt werden.

§ 3
Dauer der Förderung

(1) Die Dauer der Gewährung des Stipendiums rich-
tet sich nach der Förderungshöchstdauer, die in der
zu § 15 Abs. 4 des
Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG)
erlassenen Verordnung des Bundesministers für
Bildung und Wissenschaft festgesetzt ist. Im Falle
einer Änderung der genannten Bestimmungen sind
der Festlegung der Förderungshöchstdauer die
entsprechenden Änderungs- und Nachfolgebestim-
mungen zugrunde zu legen. Bei ihrem Wegfall sind sie
in ihrer letzten gültigen Fassung weiter anzuwenden.

(2) Die Weitergewährung des Stipendiums ist von
der rechtzeitigen Vorlage der in § 48 BAföG vorgese-
henen Bescheinigungen abhängig. Im Falle einer Än-
derung der genannten Bestimmung sind für die Wei-
tergewährung des Stipendiums die entsprechenden
Änderungs- oder Nachfolgebestimmungen anzu-
wenden. Bei ihrem Wegfall ist sie in ihrer letzten gül-
tigen Fassung weiter anzuwenden.
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(3) Ein Rechtsanspruch auf Gewährung oder Wei-
tergewährung des jederzeit widerruflichen
Stipendiums besteht nicht.

§ 4
Grundstockvermögen

Das Grundstockvermögen ist in einer Höhe von
300 000 DM dauernd und uneingeschränkt zu erhal-
ten.

§ 5
Stiftungsmittel

Die zur Erfüllung des Stiftungszweckes erforderli-
chen Mittel werden aus dem Ertrag oder der sonstigen
Nutzung des in § 4 genannten Grundstockvermögens
aufgebracht.

§ 6
Stiftungsorgane und Stiftungsverwaltung

Die Stiftung wird von Organen der Stadt
Regensburg verwaltet und vertreten. Die Stipendien
werden von einem Beirat, bestehend aus der
Oberbürgermeisterin, dem Sozialdezernenten, und der
Seniorendezernentin als zuständige Dezernentin für
das Senioren- und Stiftungsamt, verliehen.


